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STRASSENVERKEHRSBEHÖRDLICHE ANORDNUNG
Dehnhaide 57-73

1 Anordnung
Das PK31 als zuständige Straßenverkehrsbehörde ordnet gemäß § 45 StVO aus Gründen der Sicherheit und 
Ordnung des Verkehrs für die

Dehnhaide 57-73

folgendes an:
Neuordnung des ruhenden Verkehrs zur Unfallbekämpfung

2 Durchzuführende Maßnahmen
Zur Realisierung der o.a. Anordnung sind folgende Maßnahmen erforderlich:

- Aufstellen eines VZ 315-86
- Aufstellen eines VZ 315-87
- Aufstellen eines VZ 314 mit ZZ 1044-10
- Auftragen einer Parkstandsmarkierung mit Rollstuhlfahrer-Piktogramm

3 Begründung

Durch einen Bürgerhinweis wurden N/MR 2211 und das PK 31 auf das eingeschränkte Sichtdreieck für einfah-
rende Fahrzeugführer auf Radfahrende an der Gehwegüberfahrt der Dehnhaide 57 (Supermarkt-Einfahrt, be-
kannte Unfallkommissions-Unfallhäufungsstelle) aufmerksam gemacht. Nach einem gemeinsamen Ortstermin 
wurde durch N/MR 2211 eine Neuordnung des ruhenden Verkehrs geplant, bei der Parkstände durch Fahrrad-
bügel ersetzt werden und ein allgemeiner Schwerbehindertenstellplatz geschaffen wird.
Zur Umsetzung dieser Straßenplanung werden hiermit die o. a. Anpassungen der Beschilderung und Markierung 
angeordnet.

4 Anhörung
Die vorstehende Anordnung wird zur Anhörung übersandt. Einwände sind der anordnenden Dienststelle umge-
hend schriftlich mitzuteilen.
5 Ausführung
Bestehen aus Sicht des Straßenwegebaulastträgers keine Einwände, wird um Durchführung der Anordnung un-
ter Beteiligung der anordnenden Dienststelle gebeten.

Die beigefügte Erledigungsmeldung ist der anordnenden Dienststelle nach Ausführung zu übersenden.




